
EN ERGIEAUSWEIS
gemaf den § 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

23.03.2027 Registriernummer2 BW-201 7-001239335Gultig bis:

Gebäude
Gebaudetyp MehrfamiIienreihenmittelhaus

Adresse Freihofstra1e 21, 70439 Stuttgart

Gebäudeteil JWohnteil gemischt genutztes Gebäude

Baujahr Gebäude j 1995

BaujahrWarmeerzeuger 1995 _______

AnzahlWohnungen 3

I

GebäudenutzfIche (AN) 471,4 m2 D nach § 19 EnEVaus der Wohnfläche ermittelt

Wesentflche Energietrager für Erd as EHeizung und Warmwasser
g

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

Art der LUftung / Kuhlung FensterlUftung fl Luftungsartlage mit WarmerUckgewinnung Anlage zur
SchachtlUftung Luftungsanlage ohne WarmerUckgewinnung KQhlung

Anlass derAusstellung Neubau Modernisierung El Sonstiges
des Energieausweises El Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualitt eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-

zugsflache dient die energetische Gebäudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den ailgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Qberschlagige Vergleiche ermogli-
chen (Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargesteilt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

El Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs ersteflt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch El Eigentumer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesarnte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafOr gedacht,
einen uberschIgigen Vergleich von Gebauden zu ermoglichen.

Aussteller:

Siegfried Dankert
EnergieberatungsbUro Dankert
Monchsbergstra1e 102
70435 Stuttgart

En beratungsbho Dankert ()
Mdnchsbergstml3e 102 /

70435 Stuttgart / / /
Teieton07i11874137 / /

Telefax 0711 / 87 084 8j,/.if,Q ebb-dankort.de

24.03.2017 Mobfl062-97342Lbb-dankert.da
Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstollers

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bel nlcht rechtzeitiger Zuteilung
der Registriernummer (517 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum del Antragstellung einzutragen; die Registriernummer st nach deren
Eingang nachtraglich einzusetzen. Mehrfachangaben moglich bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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EN ERGIEAUSWEIS
gemaR den § 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 BW -2017-001239335 2

Energiebedari

002-Emissionen 24,7 kg/(m2a)

0 25 50

G

225 >250

* 109,6 kWh/(m2a)

Primarenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemäf, EnEV

Primarenergiebedarf

Ist-Wert 109,6 kWh/(m2a) Anforderungswert 68,4 kWh/(m2a)

Energetische Qualitdt der GebdudehUlle H1'
Ist-Wert 0,79 WI(mK) Anforderungswert 0,91 W/(m2K)

Sommerlicher Wdrmeschutz (bei Neubau) [TI eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in ImmobiIienanzeigen]

Angaben zum EEWärmeG
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wärme-und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Warmegesetzes (EEWärmeG)

Art: Deckungsanteit

$

Ersatzmaf3nahmen 6

%

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzma6nahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWärmeG erfüllt.

IH Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWdrmeG
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Die in Verbindung mit § 8 EEWdrmeG urn
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primarenergiebedarf: kWh/(ma)

Verschärfter Anforderungswert
für die energetische Oualitdt der
Gebäudehulle H1' W/(m4K)

Vergleichswerte Endenergie

98,6 kWh/(m2a)

AIBICjDIE F
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540

#1
57'O1.

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung Ibsst für de Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfabren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine RUckschlüsse auf den tatsãchlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfldche (A>), die im
Aligemeinen groRer ist als die Wohnfldche des Gebdudes.

siehe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises siehe Fulünote 2 auf Seite 1 des Energieausweses freiwillige Angabe
nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV nur bei Neubau
nur bei Neubau irn Fell der Anviendung von § 7 Absatz 1 Nun7mer 2 EEWbrmeG EFH; Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

, Endenergiebedarf dieses Gebaudes

98,6 kWh/(m2a)

B D E F

75 100 125 150 175 200

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V4701-10

Verfahren nach DIN V 18599

Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

LII Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
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EN ERGIEAUSWEIS
gemaR den § 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 BW-20 1 7-001239335

Energieverbrauch

G

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in ImmobiIienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

3

Zeitraum

bis Energietrager
Primdr-

-

energle-

Anteil
Energieverbrauch

[kWh] Warrnwasser Anteil Heizung Klima -

[kWh] faktor

Vergleichswerte Endenergie

IaIcl D I E F I G iI
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

t'
- e-' ?

I (Zo

Erlauterungen zum Verfahren

Die modelihaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen Warme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereitgestellt
wird.
Sot em Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebdudes verglichen werden. ist zu beachten,

dass hier normalerweise em urn 15 . 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
Kesseiheizung zu erwarten ist.

Des Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte del Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzflache (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die irn Atgememnen grotter ist als die
Wohnfldche des Gebäudes. Der tatsdchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverha!tens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energiesusweises 2 siehe Futtnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
° gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser-oder Kühlpauschale in kWh EFH: Einfamilienhaus, MFH; Mehrfamilienhaus

Holioenrolh Soft,, ale. Energieberater Professiona 84 5



EN E RGI EAUSWEIS fur Wohngebaude
gemaR den § 16ff Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 BW -20 17-001239335 4

Empfehlungen zur kostengu nstigen Modernisierung

Mallnahmen zur kostengunstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind mOgUch nicht nioglich

Empfohtene Modernisierungsmaanahmen

Nr Bau- oder
Anlagenteile

_________________

MaInahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in als
Zusammenhang Einzel-

mit groRerer ma1-
Modernisierung nahme

(freiwillige Angaben)

geschatzte
Kosten progeschatzte

Arnortisa- eingesparte

tionszeit Kilowatt-
stunde

Endenergie
_________________________________ _______

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind Siegfried DankerEnergieberatungsbUroDankert

erhältlich bei/unter MonchsbergstraIe 102, 70435 Stuttgart

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fu1note 1 auf Selte 1 des Energieausweises 2 siehe FuSnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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EN E RGIEAUSWEIS fur
gemaR den § 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013

Erläuterungen

Angabe Gebäudeteil - Seite 1
Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gema6 dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandein ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe Gebäudeteil" deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Enercilen - Seite 1
Hier wird darUber informiert, wofur und in welcher Art erneuer-

bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben.

Enercjiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener
Daten und unter Annahrne von standardisierten Randbedin-
gungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wãrme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua -

litat des Gebäudes unabhangig vorn Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine RUckschlUsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf -Seite 2
Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
bäudes ab. Er berUcksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte ,,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B.
Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Em kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusätzlich kdnnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen 002-Emissionen des Gebäudes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitat der Gebäudehülle -Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die warmeUbertragende
Umfassungs flachebezogene Transmissionswärmeverlust (For-
meizeichen in der EnEV: HT). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitat aller warmeubertragenden Umfas-
sungsflachen (Au1enwande, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bäudes. Em kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. AuSerdem steilt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebäudes.

Endenergiebedarf -Seite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regein be -

rechnete, jahrlich benotigte Energiemenge für Heizung, Luftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und st em mdi-
kator für die Energieeffzienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die staridardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher-
gestelit werden kdnnen. Em kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

siehe FuRnote 1 aLJf Seite 1 des Energeaus'.veises

5

Anciaben zum EEWärmeG - Seite 2
Nach dem EEWarnieG müssen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kältebedarfs nutzen. In dem Feld ,.Angaben zum EEWarmeG'
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld
,,ErsatzmaRnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen
des EEWärmeG teilweise oder vollstandig durch MaSnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zustandigen BehOrde als Nachweis
des Umfangsder Pflichterfüllung durchdie ErsatzmalRnahme und
der Einhaltung der fur das Gebaude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fur die Heizung wird anhand der konkreten Ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mitteiwert umgerechnet. So führt beispielsweise em
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Ge-
baudes und seiner Heizungsanlage. Em kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Em RUckschluss auf den künf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht moglich; insbe-
sondere kOnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen.
mm Fall langerer Leerstände wird hierfUr em pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. ni Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich-
tigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
,.Verbrauchserfassung' zu entnehmen.

Primärenergieverbrauch - Seite 3
Der Primãrenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt.
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietragerberuck-
sichtigen.

Pflichtangaben für ImmobiIienanzeiqen - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh -

men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhaib derer ungefahr die Werte fur die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.
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